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Hinweis: Alle Angaben werden gemäß § 12b Abs. 6 bis 8 Atomgesetz behandelt und unterliegen den daten-
schutzrechtlichen Bestimmungen. Bitte elektronisch bzw deutlich lesbar in Druckbuchstaben ausfüllen! 

Von der zu überprüfenden Person auszufüllen: 
Angaben zur Person  
Familien- und ggf. frühere Namen (Geburtsname): Sämtliche Vornamen (Rufname unterstreichen): 

Geburtsdatum: Geschlecht: 
  m  w 

Geburtsort: u. –staat: 

1. 

Staatsangehörigkeit: 
(auch Doppel- und frühere Staatsangehörigkeiten) 

Personalausweis- oder Passnummer: 

2. Gegenwärtiger Arbeitgeber (Name und Anschrift):

Anlage:  Schachtanlage ASSE II  Endlager Konrad  ERAM 
3. Wurde für Sie innerhalb der letzten 5 Jahre bereits eine Überprüfung der Zuverlässigkeit nach Atomrecht oder nach

anderen Rechtsvorschriften (z.B. S¦G) durchgeführt?

 Nein  Ja In welchem Jahr: Für welche Anlage / welchen Beförderer?: 

Wohnsitze der letzten 5 Jahre, bzw. bei Überprüfung nach Kategorie 1 der letzten 10 Jahre, einschließlich des letzten 
Wohnsitzes sowie alle Aufenthaltsorte von mehr als 3 Monaten Dauer (auch außerhalb Deutschlands) 
(ggf. Beiblatt anfügen): 

Dauer (von – bis): 
(Monat/Jahr ) 

Adresse (Postleitzahl, Ort, Straße, Hausnummer): Bundesland / Staat: 

4. 

5. Ich versichere, dass ich die vorstehenden Angaben nach bestem Wissen wahrheitsgemäß und vollständig gemacht
habe. Die umseitigen Hinweise zu diesem Erklärungsbogen habe ich zur Kenntnis genommen.
Ich bin mit der Überprüfung meiner Zuverlässigkeit einverstanden.
Ort, Datum: Unterschrift:

6. Ich bin damit einverstanden, dass ein positives Ergebnis der Zuverlässigkeitsüberprüfung vom Objektsicherungsbeauf-
tragten oder der zustªndigen Behörde an Genehmigungsinhaber anderer kerntechnischer Einrichtungen weitergeleitet
werden kann, sofern mein Arbeitseinsatz dort ebenfalls beabsichtigt ist.

Ort, Datum: Unterschrift:

Vom Genehmigungsinhaber auszufüllen:
1. Überprüfung nach Kategorie:

2. Betriebliche Stellung und/oder vorgesehene Verwendung:

3. Antragsteller:
Bundesgesellschaft für Endlagerung, Eschenstraße 55, 31224 Peine

4. Datum und Unterschrift des Antragstellers: Bearbeitungsvermerk der Auskunftsbehörde :
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Hinweise der zuständigen Behörde  
zur atomrechtlichen Zuverlässigkeitsüberprüfung  

Endlager für radioaktive Abfälle (ERAM, Schacht Konrad) sowie die Schachtanlage ASSE II stellen im 
Hinblick auf mögliche unbefugte Handlungen besonders zu schützende Objekte dar. Dieser Umstand 
erfordert wirksame Sicherungsmaßnahmen materieller, organisatorischer und personeller Art. 

Eine dieser Maßnahmen ist die Überprüfung der Zuverlässigkeit nach § 12b des Atomgesetzes für 
Personen, die Zutritt zu den Sicherungsbereichen kerntechnischer Anlagen haben oder erhalten 
sollen. Diese Überprüfung führt bei den Endlagern für radioaktive Abfälle und der Schachtanlage 
ASSE II das Bundesamt für die Sicherheit der nuklearen Entsorgung (BASE) in seiner Funktion als 
atomrechtliche Aufsicht durch. Sie erfolgt auf der Grundlage von Auskünften der Landespolizei- und 
Landesverfassungsschutzbehörden, des Generalbundesanwaltes (Bundeszentralregister) sowie im 
Einzelfall – sofern Sie vor dem 01.01.1970 geboren wurden und Anhaltspunkte für eine Tätigkeit für 
den Staatssicherheitsdienst der Deutschen Demokratischen Republik vorliegen – des 
Bundesbeauftragten für die Unterlagen des Staatssicherheitsdienstes der ehemaligen DDR. Sie dient 
dem Schutz gegen unbefugte Handlungen, die zu einer Entwendung oder einer erheblichen 
Freisetzung radioaktiver Stoffe führen können. Sie dient damit dem Schutz der Allgemeinheit und dem 
persönlichen Schutz der zu überprüfenden Person.  

Die Überprüfung erfolgt in der Weise, dass die atomrechtliche Aufsicht des BASE bei den o.g. 
Sicherheitsbehörden anfragt, ob Tatsachen bekannt sind, aus denen sich im Hinblick auf den Schutz 
gegen Störmaßnahmen Dritter Bedenken gegen die Zuverlässigkeit eines Bewerbers oder Beschäftig-
ten bzw. gegen seinen Zutritt oder Einsatz in Sicherungsbereichen kerntechnischer Anlagen ergeben 
können. Darüber hinausgehende Ermittlungsersuchen werden an die Sicherheitsbehörden nicht 
gerichtet. 

Ergeben sich aus den von den Sicherheitsbehörden übermittelten Erkenntnissen Anhaltspunkte für 
die Unzuverlässigkeit eines Bewerbers oder Beschäftigten, so kann zu deren Klärung die 
atomrechtliche Aufsicht des BASE auch bei anderen öffentlichen Stellen weitere Auskünfte einholen. 

Hat die atomrechtliche Aufsicht des BASE aufgrund des Überprüfungsergebnisses Zweifel an der 
Zuverlässigkeit eines Bewerbers oder Beschäftigten, so erhält dieser Gelegenheit, sich zu dem Über-
prüfungsergebnis zu äußern. 

Von den Sicherheitsbehörden im Einzelfall mitgeteilte Erkenntnisse werden nur für die Überprüfung 
der Zuverlässigkeit verwendet und nicht an andere Stellen weitergegeben. Alle Angaben werden 
gemäß § 12b Atomgesetz und den einschlägigen bundes- bzw. landesrechtlichen Datenschutz-
bestimmungen behandelt.  

Die Durchführung der Überprüfung setzt Ihre schriftliche Zustimmung auf dem Erklärungsbogen vor-
aus. Sofern Sie diese Zustimmung verweigern – wozu Sie berechtigt sind -, ist eine Überprüfung Ihrer 
Zuverlässigkeit nicht möglich. In diesem Fall kann Ihnen der Zutritt zu der jeweiligen kerntechnischen 
Anlage oder die Aufnahme der jeweiligen Tätigkeit nicht gestattet werden. 

Der Erklärungsbogen ist über Ihren Arbeitgeber – soweit gewünscht, in einem geschlossenen Um-
schlag – dem Antragsteller auszuhändigen. 

Wenn Sie sich damit einverstanden erklären, dass der Objektsicherungsbeauftragte, der die Überprü-
fung der Zuverlässigkeit veranlasst, ein positives Überprüfungsergebnis (keine Zuverlässigkeitsbe-
denken) an die Betreiber anderer kerntechnischer Einrichtungen oder andere Transportunternehmen 
weiterleiten kann, in denen ihr Arbeitseinsatz ebenfalls beabsichtigt ist, vermeiden Sie im Regelfall in 
nächster Zeit eine nochmalige Überprüfung Ihrer Person. 

Ihre im Erklärungsbogen angegebenen personenbezogenen Daten werden im Rahmen der Bearbei-
tung Ihrer Zuverlässigkeitsüberprüfung durch das Bundesamt für die Sicherheit der nuklearen 
Entsorgung verarbeitet. Weitere Informationen, insbesondere zu Ihren Rechten im Zusammenhang mit 
der Nutzung dieser Daten, finden Sie in der Datenschutzerklärung unter www.base.bund.de/
datenschutz.
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